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Für Kinder im Alter von 3        bis 5 Jahren 
(etwa 2 Jahre vor der Einschulung)

Musikalische Früherziehung

A
n-

 u
nd

 A
bm

el
du

ng
Anmeldung und Beginn:  
bis zum 15.03. für den 01.05. 

Die wichtigsten Bestimmungen der Schulordnung:
1. Die Ferien- und Feiertagsordnung für die öffentlichen Schulen der Stadt Mönchenglad-
bach gilt auch für die Musikschule.
2. Die Teilnehmer sind zum regelmäßigen und pünktlichen Besuch des Unterrichts ver-
pflichtet. Eine Verhinderung ist der zuständigen Lehrkraft oder dem Sekretariat der Mu-
sikschule rechtzeitig mitzuteilen.
3. Wenn zwei oder mehr Kinder einer Familie die Musikschule besuchen, ermäßigt sich 
das Schulgeld
bei 2 Kindern um 15 % je Kind,
bei 3 Kindern um 25 % je Kind,
bei 4 Kindern um 30 % je Kind,
bei 5 und mehr Kindern um 35 % je Kind.
4. Für Teilnehmer aus förderungsfähigen Familien wird das Schulgeld um 50 % ermäßigt 
(Ausweis des Jugendamtes erforderlich). Für Schüler aus Familien, die Leistungen nach 
dem SGB II oder dem SGB XII beziehen, wird das Schulgeld um 100 % ermäßigt. Die 
Ermäßigung wird auf schriftlichen Antrag gewährt. (Bitte legen Sie den jeweils gültigen 
„Mönchengladbach-Ausweis“ bzw. Bewilligungsbescheid des Job-Centers/Fachbereich Sozi-
ales und Wohnen umgehend nach Erhalt unaufgefordert in der Musikschulverwaltung vor.)

Abmeldung:
Automatisch mit Ablauf des zweijährigen Angebotes. 
Eine Abmeldung während des zweijährigen Unterrichts ist - außer aus wichtigem Grund 
- nur möglich bis zum 15.03. für den 30.04. und bis zum 15.09. für den 31.10. eines 
Jahres und nur in schriftlicher Form an die Schulleitung. Die Schulordnung in ihrem 
vollen Wortlaut kann bei der Musikschule angefordert werden.

Kontakt:
Musikschule der Stadt Mönchengladbach
Lüpertzender Straße 83 · 41050 Mönchengladbach
Tel. : 02161/25 64 31 · Fax: 02161/25 64 49
Email: Musikschule@moenchengladbach.de
www.musikschule-moenchengladbach.de

Nadja Ammari (Fachleiterin für Elementare Musikpädagogik)
Sprechstunde:	 Mo. 11.00 Uhr - 12.00 Uhr
Tel.:	 02161/25 64 35
Email:	 nadja.ammari@moenchengladbach.de			 
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Neue Kurse „Musikalische Früherziehung“
Was machen Kinder, wenn sie Musik hören? Sie klatschen, singen, 
sind fröhlich und bewegen sich zur Musik. Diese Begabung, die 
in jedem Kind schlummert, wird in der „Musikalischen Früherzie-
hung“ in unterschiedlichen Sach- und Lernbereichen entwickelt 
und vertieft.

Die „Musikalische Früherziehung“ bietet Kindern die Gelegenheit, 
mit allen Sinnen spielerisch in das „Erlebnis Musik“ einzusteigen 
und ihre Freude an der Musik zu wecken. Es wird von der Erkennt-
nis ausgegangen, dass ein früher musikalischer Beginn zur Ge-
samtentwicklung des Kindes einen positiven Beitrag leistet.

Rhythmus, Bewegung und Sprache sind dabei miteinander verbun-
den und ergänzen sich gegenseitig. Die Kinder singen, tanzen und 
musizieren mit dem Orff-Instrumentarium, wie zum Beispiel Trom-
meln, Klanghölzer, Triangeln, Xylophone, Rasseln.

Im Spiel lernen sie die Elemente der Musik kennen und gewinnen 
eine Basis für ihren weiteren musikalischen Weg.

Die Kinder finden zusammen mit Gleichaltrigen den Zugang zur 
Welt der Musik. Durch das Musikerlebnis in der Gruppe werden die 
Kinder in ihrer sozialen Entwicklung begleitet und unterstützt.
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Stundeninhalte „Musikalische Früherziehung“

Singen 

Sprechen

Instrumentalspiel

Bewegung und Tanz

Musik hören

Instrumenteninformation

Musiklehre: Musikalische Grundlagen erarbeiten

Die „Musikalische Früherziehung“ richtet sich an Kinder im Alter 
von ca. 3    Jahren (etwa 2 Jahre vor der Einschulung) bis 5 Jahre.

Der Unterricht findet einmal in der Woche in Gruppen von 8 - 14 
Kindern statt und dauert 60 Minuten. Die Kurse der „Musikalischen 
Früherziehung“ dauern 2 Jahre und beginnen in der ersten Woche 
im Mai eines Jahres. Der Unterricht wird von diplomierten Musik-
pädagogen erteilt und findet an verschiedenen Tagen in Mönchen-
gladbach und Rheydt statt.

Das Schulgeld beträgt jährlich 252 € = 21 € monatlich und ist erst 
nach Erhalt der Rechnung vierteljährlich zu überweisen. Ab dem 
01.11.2012 erhöht sich das Schulgeld auf jährlich 264 € = 22 € 
monatlich.
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